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Fb-Nr. 3 

Refresher Kurs 2026 - 
zur Versorgung chronischer/schwer heilender Wunden 
für die häusliche Kranken- und Altenpflege gemäß der 
Rahmenempfehlung nach § 132a Abs. 1 SGB V § 6 
Punkt 10 
 
     

Termine:  16.02. und 02.03.2026 

Unterrichtszeit:  08:15 - 14:35 Uhr 

Dauer:  14 UE (entspricht 10 Zeitstunden) 

Kursgebühr/Teilnehmer:  420,00 € 

 
Zielsetzung: 
Alle Pflegefachkräfte, die Leistungen nach dem § 132a Abs. 1 SGB V 
erbringen, müssen über eine entsprechende spezifische Einweisung 
und strukturierte Einarbeitung für ihre Tätigkeit im Rahmen der 
Wundversorgung verfügen. Der Träger des Leistungserbringers ist 
verpflichtet, die fachliche Kompetenz durch fachspezifische 
Fortbildungen zu gewährleisten.  
 
Der geforderten Pflichtfortbildung im Umfang „10 Zeitstunden je 
Kalenderjahr je Mitarbeiter/-in“ kommen Sie hiermit nach.  
 
Inhalte:  
Aktualisierung des fachspezifischen Wissens 
- erfolgreiches Wundmanagement durch phasengerechte 

Wundversorgung 
- Grundlagen Haut und Wundheilung 
- Wundheilungsphasen 
- phasengerechte Wundbehandlung 
- Wundheilungsstörungen und Stagnation 
- Aktuelles  
 
 
 
 
 




